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Haben die Gerichte nichtWichtigeres zu tun,
als Frauenärztinnen und -ärzte zu verurteilen,
die auf ihrer Homepage über Abtreibungen informieren?

ie Werbung für den Abbruch einer
Schwangerschaft ist in Deutsch-
land strafbar. Es gehört zu den
Kernaufgaben deutscher Gerichte,

Personen zu bestrafen, die gegen die Vor-
schrift des Paragrafen 219a im Strafgesetz-
buch verstoßen haben. Ob es für sie nichts
„Wichtigeres“ zu tun gäbe, lässt sich des-
halb auf zweierlei Arten beantworten. Die
Antwortkann„Nein“lauten,weileswichtig
ist, dass Strafgerichte ihre Arbeit machen.
Welche das sind, verrät ihnen das Gesetz.
Und solange es dort eine Strafvorschrift
gibt, diedieWerbung fürdenAbbrucheiner
Schwangerschaft sanktioniert, müssen die
Gerichte ihremAuftragauchnachkommen.
Die gestellte Frage ließe sich aber auch

anders beantworten: Für Gerichte kann es
eine ganze Menge „Wichtigeres“ geben –
zumBeispieldieBestrafungvonGewaltver-
brechen.SolangedieGerichteaberauchdas
tun, darf das eine nicht gegen das andere
ausgespielt werden: In einem Rechtsstaat
ist es wichtig, dass sämtliche Straftaten ge-
ahndet werden– nicht bloß die schwerwie-
genden. Wenn wir es nicht wichtig finden,
dass bestimmte Delikte bestraft werden,
sollten wir darüber nachdenken, ob es sich
dabei dann tatsächlich um Verhaltenswei-
sen handelt, die generell Strafe verdienen.
Mir scheint, wir sind damit beim Kern der
Frage angekommen. In den vergangenen
Monaten wurde anlässlich des Falls einer
GießenerFrauenärztin, die auf ihrerHome-
page darüber informiert hatte, in ihrer Pra-
xis Schwangerschaftsabbrüche durchzu-
führen, viel über den Sinn des Paragrafen
219a gestritten. Die Diskussionen haben

letztlich dazu geführt, dass die Vorschrift
geändert wurde und insbesondere Ärzte
nunmehr solche Informationen geben dür-
fen. Welche Methoden sie bei Schwanger-
schaftsabbrüchen verwenden, dürfen sie
freilich nach wie vor nicht sagen.
Bereits das lässt an der Qualität der Neu-

regelung zweifeln:Wer sich über dieModa-
litäten eines Schwangerschaftsabbruchs
informieren will, dem ist durch die bloße
Auskunft, dass ein bestimmter Arzt solche
Eingriffe vornimmt, nicht viel geholfen.

Warum tut sich der Gesetzgeber aber so
schwer, eine zufriedenstellende Lösung in
Sachen Werbung für den Abbruch einer
Schwangerschaft zu finden? Die Antwort
liegt in der schwierigen Abwägung, die in
dieser Lebenssituation betroffenen Inter-
essen in ein angemessenes Verhältnis zu
bringen. So greift zu kurz, wer denParagra-
fen 219a als nicht gerechtfertigten Eingriff
in die Selbstbestimmungsfreiheit der Frau
wertet, die sich aufgrund der Strafnorm
nicht uneingeschränkt über einen Schwan-
gerschaftsabbruch informieren kann. So
stehendemInformationsinteressederFrau
die Rechtsgüter des ungeborenen Lebens
gegenüber, die nicht einfach zur Seite ge-
wischt werden können. Es ergibt daher ei-
nengutenSinn,dasszumindesteingroban-
stößigesWerben fürAbbrüchenachwie vor
bestraft wird. Unsachliche Werbung kann
dieErnsthaftigkeitderEntscheidungrelati-
vieren, die die Schwangere zu treffen hat.
Ein Beispiel: große Plakate in der Fuß-

gängerzone,aufdenenfürden„Schwanger-

schaftsabbruch in der Mittagspause“ ge-
worbenunddamitsuggeriertwird,derEin-
griff lasse sich ohne seelische und körper-
liche Folgen vollziehen und sei in seiner
Bedeutung gleichzusetzenmit Freizeitbe-
schäftigungen wie dem Ausruhen in der
Sonne vor dem Bürogebäude. Bei diesen
und ähnlichen Werbemaßnahmen steht
dann die Gefahr im Raum, dass es zu un-
überlegten Schwangerschaftsabbrüchen
kommt – und das verletzt am Ende nicht
bloß die Interessen des ungeborenen Le-
bens, sondern auch die der Mutter, die
eben nicht ganz frei, sondern womöglich
übereiltoderunterDruckdiesesowichtige
Entscheidung getroffen hat.
WerbungfürdenAbbrucheinerSchwan-

gerschaft zu sanktionieren, ist daher
grundsätzlich alles andere als unwichtig.
Allerdings geht der Umfang der Sanktio-
nierung auch in der aktuellen Fassung
noch zu weit. Ich halte daher die Begren-
zungderStrafbarkeit aufFälledergroban-
stößigen Werbung für ratsam. Zugleich
bleibt zu hoffen, dass die Diskussion um
dasWerbeverbotnicht zurStellvertreterin
für andere Themen wird, wie etwa die
Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Dieswürdewederdemeinennochdeman-
deren Anliegen gerecht.

men ausgeweitet werdenmüssten, sagen sie
regelmäßig: „Nein, die Strafrahmen reichen
aus.“Vielleichtmüssenwirsiedannnurauch
invollemUmfangausschöpfen.Aber ichhal-
te jedenfalls nichts davon, das Strafmaß im-
mer weiter hochzuschrauben, so dass verur-
teilteTäteramEndeüberhauptkeineChance
mehr haben, in die Gesellschaft zurückzu-
kehren. Haftstrafen wie in den USA, die um
einVielfaches länger sind, als das Leben des
Verurteilten jemals dauern kann, finde ich
absurd.

Sie sind auch Rechtsphilosophin. Gibt es Ihrer
Meinung nach ein unmittelbares Wissen des
Menschen um das, was Gut und Böse ist?
Das hat mit dem uralten, ungelösten Streit
über die Frage zu tun: Ist der Mensch selbst
vonGrundaufgutoderböse?Ichglaubeaber,
dassesdaraufüberhauptnichtankommt.Al-
len Menschen ist eine grundlegende Eigen-
schaft gemein: ihre Vernunftbegabung. Mit
Hilfe der Vernunft und der Kunst des besten
Arguments lässt sich dann sehr gut heraus-
finden, was gut und was böse ist.

WiebeziehenSiedasdannaufdasgeschriebene
Gesetz?
Das ist in der Juristerei die Eine-Million-Eu-
ro-Frage. Ich vertrete– fürmancheKollegen
völlig verwerflich – einen naturrechtlichen
Ansatz: Ein Recht, das nicht mit den Ver-
nunftregeln im Einklang steht, ist kein
Recht. Zwar wird man aus pragmatischen
Gründen und wegen der Rechtssicherheit
nicht jedes einzelne Gesetz immer wieder
von A bis Z auf Vernünftigkeit prüfen kön-
nen.Aberichhalteschondafür,dasseklatan-
teVerstößegegenGerechtigkeitsvorstellun-
gen ein Recht zum Unrecht machen. Neh-
men Sie die Judengesetze im Nationalsozia-

lismus,da istesoffensichtlich.Aberaucham
DDR-Schießbefehl lässt sichdieseThesegut
diskutieren.

Ihr Lob der Vernunft lässt an den Philosophen
Immanuel Kant mit seinem Kategorischen Im-
perativ denken, besser bekannt als die „Golde-
ne Regel“: Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu… Wenn sich
nur alle daranhielten,würdenwir alle friedlich
und glücklich miteinander leben. Aber das ist
nun offenkundig nicht der Fall.
Finden Sie? Ich habe den Eindruck, das Zu-
sammenleben funktioniert im Großen und
Ganzendoch recht gut. Es gibtVerstöße,Ge-
setzesübertretungen, Verbrechen, gewiss.
Aber sie sind die Ausnahme. Die statistische
Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch im
Lauf seines Lebens ein Verbrechen begeht,
ist ausgesprochen gering.

Was hilft die Statistik, wenn es zu so entsetzli-
chen Taten kommt wie am Frankfurter Haupt-
bahnhof, als ein acht Jahre alter Junge und sei-
neMutter vor eineneinfahrenden ICEgestoßen
wurden und das Kind tödlich verletzt wurde?
Ich bitte meinen Optimismus im Hinblick
aufdasgrundlegendeFunktionierenunseres
StaatsundseinesRechtssystemsnichtfalsch

zu verstehen. Ich verschließe nicht die Au-
gendavor,dasssichschrecklicheVerbrechen
ereignen, die sich teilweise auchnicht erklä-
ren lassen. Warum töten Menschen andere
grundlos?Wir werden diese und andere Fra-
gen nicht immer beantworten können und
leider werden wir auch nicht alle Taten ver-
hindern können. Straftaten sind ein sozial
abweichendes Verhalten, das nicht zuletzt
EntsetzenundTrauerauslösenkann.Sie las-
sen aber zumindest mich nicht daran zwei-
feln, dass es trotzdembesser ist, gemeinsam
in einem Staat mit Regeln zu leben, an die
sich jeder haltenmuss.

Werden solche Fragen für Sie auchGegenstand
in der Kolumne sein?
Ich hoffe, durch die Kolumne in einen noch
intensiverenAustauschmit einembreiteren
Teil der Gesellschaft treten zu können, als
das inFachaufsätzenmöglich ist. Ichmöchte
darstellen,washeutediedrängendenFragen
im Strafrecht sind und warum es wichtig ist,
darüber nachzudenken. Dass vieles im Fluss
ist,zeigenzumBeispieldieaktuellenDiskus-
sionen über dasWerbeverbot für Abtreibun-
genoderüberdasgeplanteVerbotsogenann-
ter Konversionstherapien für insbesondere
homosexuell veranlagte Männer und Frau-
en. Ichsagte jaschon,dassdasStrafrechtden
massivsten Eingriff des Staates in das Leben
seiner Bürger darstellt. Ich möchte in mei-
nen Kolumnen zeigen, wie notwendig es ist,
dass der Staat sich dafür rechtfertigt, was er
tut– oder eben auch nicht tut; warum er ein
bestimmtes Verhalten als strafwürdig an-
sieht, ein anderes nicht.
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